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Ich möchte Ihnen heute einige BGH- bzw. OLG-Beschlüsse mit Fundstellen auflisten, die im VA-Verfahren 
immer wieder benötigt werden, so dass Sie diese nicht (mehr) suchen müssen sondern auf diese sofort 
„zugreifen“ können. Wer nicht in der FamRZ nachsehen kann, kann sich über www.bundesgerichtshof.de 
die jeweilige Entscheidung ansehen. 

 

Dynamik von Betriebsrenten in der Leistungsphase: BGH, FamRZ 2004, 1474 (1 %tige Dynamik) 

       XII ZB 277/03 

BGH, FamRZ 2007,23 (Koppelung an Lebenshal- 

 XII ZB 248/03              tungskosten) 

Verminderung der Ausgleichsrente aufgrund Zahlung 

von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen:  BGH, FamRZ 2005,1982 – KANN-Regelung –  

       XII ZB 191/91     

BGH, FamRZ 2007,120 – Kann-Regelung mit  

       XII ZB 166/04     Einschränkung – 

 

Anrechnung eines Super-Splittings auf die noch zu  

zahlende Ausgleichsrente:    BGH, FamRZ 2007,120 XII ZB 211/04 

und 363 XII ZB 166/04 

 

Abzug der Sonderzahlung bei Pflegeleistung bei  

der Beamtenversorgung nach § 4 a  Bundessonder-  

zahlungsgesetz:     BGH, FamRZ 2008,1833 XII ZB 80/06 

 

Berücksichtigung eines Betriebsrenten-Ausgleichs- 

Betrages (auf Dauer) zum „Auffangen des Kürzungs- 

Betrages in der gesetzlichen Rentenversicherung“: BGH, FamRZ 2008,1834 XII ZB 208/05 
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BVV-Versorgung – dynamisch oder – neuerdings –  

statisch ?      BGH, FamRZ 1992,1051 XII ZB 88/89 

       OLG Koblenz, FamRZ 2008,1353 7 UF 766/07 

OLG Frankfurt, - s. Hinweis – 6 UF 59/05 

Hinweis: Die Ehefrau hat beim BVV eine volldynamische Anwartschaft auf Betriebliche Altersversorgung 
erworben. Der Versorgungsträger hat zwar auf die Nachfrage des Senats am 04.05.2005 angegeben, 
daß die bei ihr erworbenen Versorgungsanwartschaften nur noch als statisch angesehen werden können. 
Da die in der Auskunft angegebenen Steigerungssätze aus den Jahren 1995 bis 2004 ebenfalls oberhalb 
der in der gesetzlichen Rentenversicherung und der Beamtenversorgung in diesem Zeitraum erfolgten 
Anpassungen liegen, ist es zum Zeitpunkt dieser Entscheidung jedenfalls noch gerechtfertigt, auch die 
Versorgung beim BVV als volldynamisch zu beurteilen. 

 

Keine Abtretung der Ausgleichsrente in Form eines      BGH, FamRZ 2008,1841 XII ZB 148/06 

prozentualen Anteils der Betriebsrente:    

 

Verlust der verlängerten Ausgleichsrente (für die Be-     OLG Hamm, FamRZ 2008,2124 

rechtigte),  wenn der Verpflichtete nach der Scheidung                                 2 UF 173/07  

mit seinem Versorgungsträger vereinbart, dass er nur  

noch eine – erhöhte – Altersrente OHNE Hinter- 

bliebenenrente erhalten möchte (bei einzelvertrag- 

licher Regelung):  

 

Ist die Altersrente in der Ehezeit vorzeitig mit Renten-      BGH vom 1.10.2008 XII ZB 34/08  

abschlag beantragt worden, so ist der Rentenabschlag,   ΒΒΒΒGH vom 29.10.2008 XII ZB 69/08    

der auf die Ehezeit fällt, bei der Ermittlung der ehe- 

zeitlichen Rente zu berücksichtigen: 

 

Noch ein abschließender Hinweis zum VersAusglG-E:  

Aufgrund dessen, dass nach neuem Recht die Betriebsrenten und die Renten aus privaten 
Versicherungsunternehmen nicht mehr „angepasst“ = abgeändert werden können, muss äußersten Wert 
auf die Richtigkeit der Auskünfte der betrieblichen Versorgungsträger gelegt werden. Wer nach derzeitigem 
Recht als Sachbearbeiterin bzw. Sachbearbeiter in kleinen, mittleren oder großen Betrieben kaum bzw. 
wenig Kenntnis von der Materie hat und – wie wir alle wissen – diese (einfachen) Auskünfte mit Fehlern 
behaftet sind (Betriebszugehörigkeit, zukünftige Rente, Dynamik) der wird nach neuem Recht „sich 
anstrengen müssen“, die Auskünfte richtig zu erteilen. Diese Auskünfte MÜSSEN richtig sein und das 
Familiengericht muss diese Auskünfte auf Richtigkeit prüfen (ich verweise auf die §§ 5 Abs. 1 und 3; 13, 
45, 47 VersAusglG-E und 220 Abs. 4 FamFG. Gerade beim Ausgleich von Betriebsrenten wird das 
Haftungsrisiko für die Anwaltschaft stark steigen.  

 

Viele Grüße aus Meckenheim und ein gesundes NEUES JAHR sendet Ihnen Wilfried Hauptmann  



  


